
Informationen für Arbeitgeber/innen und Arbeitnehmer/innen

Umschulung im Betrieb 

Ein Beitrag zur Fachkräftesicherung



Martin Klebe, Vorsitzendes Mitglied der Geschäftsführung

Vorwort 

Es ist so viel möglich.... 

... für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

Sie haben keinen richtigen Beruf, verschiedene Jobs bereits 

durchlaufen und möchten von Ihren Fähigkeiten noch mehr 

profitieren? 

Der Arbeitsmarkt dreht sich weiterhin zugunsten qualifizierter 

Fachkräfte. 

Machen Sie sich auf den Weg zu einem Berufsabschluss 

und Sie verbessern Ihre Chancen am Arbeitsmarkt nachhal­

tig. 

Wir helfen Ihnen, dass Sie das schaffen! 

Jahr für Jahr fördern wir im Städtedreieck über 1000 Arbeits­

lose und Beschäftigte bei ihrem persönlichen Projekt Weiter­

bildung. Auch schon lebensältere Arbeitnehmerinnen und Ar­

beitnehmer erreichen auf diesem Weg einen Berufsab­

schluss - viele erstmalig in ihrem Berufsleben! 

Noch Fragen? Wir beraten Sie gern! 

... für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 

Sie erhalten kaum noch qualifizierte Bewerbungen für Ihre 

offenen Stellen? Für Ihre Ausbildungsangebote interessieren 

sich immer weniger Jugendliche? 

Es gibt mehr Möglichkeiten als Sie denken. Schlagen Sie für 

die Zukunft Ihres Unternehmens ein neues Kapitel auf. Nut­

zen Sie unsere Angebote auf den folgenden Seiten. 
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Qualifizierungsberatung 

Gute Argumente, die für eine Umschulung im Betrieb 

sprechen: 

Als Unternehmerin bzw. als Unternehmer 

• stärken Sie Ihre Wettbewerbsfähigkeit, indem Sie Fach­

kräfte aus Ihren Reihen nach Bedarf qualifizieren 

• leisten Sie einen sozialen Beitrag zur Sicherung des ge­

samtwirtschaftlichen Fachkräftebedarfs 

• profitieren Sie von der umfangreichen Förderung durch die 

Agentur für Arbeit 

• nutzen Sie eine ideale Alternative für schwierig zu beset­

zende Ausbildungsplätze 

• stärken Sie durch Weiterbildungsangebote Ihre Mitarbei­

terbindung 

• Sie als Arbeitgeber bzw. Arbeitgeberin qualifizieren eine 

zukünftige Fachkraft für Ihr Unternehmen und stärken so 

Ihre Wettbewerbsfähigkeit. 

Als Umschülerin bzw. als Umschüler 

• tragen Sie zum wirtschaftlichen Erfolg Ihres Betriebs bei 

• erwerben Sie durch die Qualifizierung im Betrieb in der Re­

gel in kürzerer Zeit Ihren Berufsabschluss als bei einer re­

gulären Ausbildung 

• verfügen Sie über wertvolle Berufserfahrung, die Ihnen 

den Ausbildungsabschluss erleichtert 

• verbessern Sie Ihre persönliche und berufliche Situation 

nachhaltig



Definition 

Was ist eine Umschulung im Betrieb? 

Die betriebliche Umschulung wird wie eine Ausbildung in ei­

nem ausbildungsberechtigten Betrieb durchgeführt und en­

det mit einer Abschlussprüfung vor der jeweils zuständigen 

Kammer. 

Die Dauer der Umschulung im Betrieb ist im Verhältnis zur 

regulären Ausbildung in der Regel um ein Drittel verkürzt. In 

begründeten Einzelfällen ist die Förderung der regulären 

Ausbildungsdauer möglich. 

Eine Umschulung im Betrieb kann sowohl in Vollzeit als auch 

in Teilzeit erfolgen. 

Die Umschülerin / der Umschüler besucht während der Um­

schulung die Berufsschule. Aufgrund der verkürzten Ausbil­

dungsdauer steigt sie/er in der Regel im 2. Berufschuljahr 

ein. 

Anstelle eines Ausbildungsvertrags wird ein Umschulungs­

vertrag abgeschlossen und der zuständigen Kammer 

(z. B. IHK, HWK, Steuerberaterkammer...) vorgelegt. 

Die Kammer trägt den Umschulungsvertrag wie eine regulä­

re Ausbildung in das Verzeichnis der Berufsausbildungsver­

hältnisse ein. 

Bitte sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne! 

Kontaktdaten: 

Arbeitnehmer: 0800 4 5555 00* 

Arbeitgeber: 0800 4 5555 20* 

* gebührenfreie Service-Rufnummer: 

Mo. - Fr. 8.00 Uhr - 18.00 Uhr 

E-Mail: 

Solingen-Wuppertal.Qualifizierungs­

beratung@arbeitsagentur.de 

Post: 

Agentur für Arbeit Solingen-Wuppertal 

42268 Wuppertal 
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Förderfähiger Personenkreis 

Wer kann gefördert werden? 

Geringqualifizierte Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer können - sowohl während der 

Arbeitslosigkeit als auch im Rahmen eines 

bestehenden sozialversicherungspflichtigen 

Arbeitsverhältnisses - gefördert werden. 

Dazu gehört folgender Personenkreis: 

Personen ohne Berufsabschluss, die mindestens 3 Jahre 

beruflich tätig waren oder bei denen eine Berufsausbildung 

aus wichtigen persönlichen Gründen nicht zumutbar ist. 

"Wieder-Ungelernte" Personen, die über einen Berufsab­

schluss verfügen, jedoch mehr als 4 Jahre nicht im erlernten 

Beruf, sondern in an- oder ungelernter Tätigkeit beschäftigt 

waren. 

Als berufliche Tätigkeit gilt ungeachtet der Versicherungs­

pflicht jede mindestens 15 Wochenstunden umfassende Tä­

tigkeit sowie Zeiten einer nicht abgeschlossenen Berufsaus­

bildung, des Wehr-, Zivil- und Freiwilligendienstes und der 

Tätigkeit im eigenen mindestens zwei Personen umfassen­

den Haushalt. 

Zeiten der Arbeitslosigkeit, der Kindererziehung und der Pfle­

ge eines Angehörigen mit Pflegestufe stehen Zeiten einer 

Beschäftigung gleich.
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Finanzielles 

Welche Kosten kann die Arbeitagentur über­
nehmen, wenn... 

1. ein Arbeitnehmer / eine Arbeitnehmerin in einem Be­

schäftigungsverhältnis steht und eine betriebliche Um­

schulung bei seinem / ihrem Arbeitgeber beginnt? 

Unternehmen: Ihnen können auf Antrag folgende Weiterbil­

dungsleistungen erstattet werden: 

• Kosten für notwendige Eignungsfeststellungen 

• Kosten für notwendige Arbeitskleidung 

• Kosten für Lernmittel, Fachliteratur 

• Kosten für Prüfungsgebühren bzw. für Prüfungsstücke und 

sonstige von den prüfenden Stellen erhobene Gebühren 

• Kosten für einen eventuell notwendigen Stützunterricht 

• Kosten für notwendige überbetriebliche Lehrgänge 

• Erstattung der Berufsschulgebühren, soweit eine kosten­

freie Teilnahme nicht möglich ist 

• Zuschuss zum Arbeitsentgelt für die weiterbildungsbe­

dingten Ausfallzeiten Ihres Arbeitnehmers / Ihrer Arbeit­

nehmerin 

Umschülerin bzw. Umschüler: Ihnen können folgende Wei­

terbildungsleistungen erstattet werden: 

• Kosten für Kinderbetreuung bis zu 160 € je Kind und Mo­

nat, wenn die Kosten zusätzlich bedingt durch die Um­

schulung entstehen 

• Fahrtkosten für Pendelfahrten, wenn die Kosten zusätzlich 

entstehen 

• Auswärtige Unterbringung 60 € / Tag und 

Verpflegung 24 € / Tag, 

Höchstbeträge 420 € bzw.168 € je Kalendermonat 

Darüber hinaus erhalten Sie bei Nachweis, dass Sie die Zwi­

schen- bzw. die Abschlussprüfung bestanden haben, eine 

Prämie in Höhe von 1.000 € bzw. 1.500 €. 

Besonderheit: 

Beschäftigte erhalten während der Umschulung weiterhin 

das arbeitsvertraglich festgelegte Arbeitsentgelt von ih­

rem Betrieb. 

Das gilt auch, wenn ein Umschüler / eine Umschülerin erst 

mit Beginn der Umschulung zeitgleich das sozialversiche­

rungspflichtige Arbeitsverhältnis aufnimmt. 

2. ein Arbeitnehmer / eine Arbeitnehmerin arbeitslos ist und 

eine betriebliche Umschulung beginnt? 

Unternehmen: Ihnen können auf Antrag folgende Weiterbil­

dungsleistungen erstattet werden: 

• Kosten für notwendige Eignungsfeststellungen 

• Kosten für notwendige Arbeitskleidung 

• Kosten für Lernmittel, Fachliteratur 

• Kosten für Prüfungsgebühren bzw. für Prüfungsstücke und 

sonstige von den prüfenden Stellen erhobenen Gebühren 

• Kosten für einen eventuell notwendigen Stützunterrricht 

• Kosten für notwendige überbetriebliche Lehrgänge 

• Erstattung der Berufsschulgebühren, soweit eine kosten­

freie Teilnahme nicht möglich ist 

Umschülerin bzw. Umschüler: 

Ihnen können folgende Weiterbildungsleistungen erstattet 

werden: 

• Leistungen zum Lebensunterhalt + Weiterbildungsgeld 150 

€ pro Monat 

(Arbeitslosengeld bei Weiterbildung) 

• Kinderbetreuung 160 € je Kind und Monat 

• Fahrtkosten für Pendelfahrten 

• Auswärtige Unterbringung 60 € / Tag und 

Verpflegung 24 € / Tag, 

Höchstbeträge 420 € bzw.168 € je Kalendermonat 

• Darüber hinaus erhalten Sie bei Nachweis, dass Sie die 

Zwischen- bzw. die Abschlussprüfung bestanden haben, 

eine Prämie in Höhe von 1.000 € bzw. 1.500 €
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Liste zum Abtrennen 

Umschulung im Betrieb 
Checkliste für Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber: 

• Kontaktaufnahme zur zuständigen Kammer, ggf. Ausbil­

dungsberechtigung beantragen (falls diese noch nicht vor­

liegt), Vordruck "Umschulungsvertrag" von der Internetsei­

te herunterladen bzw. zusenden lassen 

• Kontaktaufnahme zur Berufsschule wegen Anmeldung und 

zur Klärung von Details des Schulbesuchs (welche Klasse, 

Schultage, Stundenplan...) 

• "Erhebungsbogen für betriebliche Einzelumschulung" aus­

füllen, ggf. auf Beiblatt die überbetrieblichen Lehrgänge in­

kl. der zu erwartenden Kosten auflisten 

• "Bildungsgutschein" (ohne Angabe einer Maßnahmenum­

mer) ausfüllen 

• Bei Gewährung einer der Ausbildungsvergütung vergleich­

baren Bezahlung den Vordruck "Bescheinigung über Ar­

beitgeberleistungen“ ausfüllen (nur bei Bezug von Arbeits­

losengeld auszufüllen) 

• Die genannten vollständig ausgefüllten und unterschriebe­

nen Unterlagen an die Agentur für Arbeit senden 

• "Umschulungsvertrag" in 4-facher Ausfertigung erstellen 

und an die Agentur für Arbeit senden, die als Kostenträger 

einen Sichtvermerk anbringt 

• Nach Rücklauf des Umschulungsvertrages diesen zusam­

men mit dem Antrag auf Eintragung eines Umschulungs­

vertrages an die zuständige Kammer senden 

• Benachrichtigung der Kammer über Eintragung des Um­

schulungsvertrages in das Verzeichnis der Berufsausbil­

dungsverhältnisse an die Agentur für Arbeit senden 

• Falls vorgesehen Umschüler/in zu überbetrieblichen Lehr­

gängen bzw. in Lehrwerkstatt anmelden
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